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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

AVG §13 Abs3;

ZustG §9 Abs1;

Rechtssatz

Hat ein Rechtsanwalt der Behörde in einem Verwaltungsverfahren seine Bevollmächtigung durch die Partei gemäß §

10 Abs 1 AVG (in einem Schriftsatz) bekannt gegeben und im Verfahren unter Berufung auf die ihm erteilte Vollmacht

Anträge eingebracht, kann eine Zustellung des das Verfahren abschließenden Bescheides gemäß § 9 Abs 1 ZustellG

wirksam allein an diesen Rechtsanwalt erfolgen (Hinweis E vom 4. Juli 2002, Zl 2001/11/0072, mwH). Im vorliegenden

Fall brachte der Rechtsanwalt die Berufung gegen den Erstbescheid namens der B>n (unter ihrer damaligen Firma) mit

dem Hinweis "Vollmacht erteilt" ein und hat sich daher auf die ihm erteilte Vollmacht berufen. Zu diesem Zeitpunkt

musste bei der Behörde kein Anlass bestehen, über Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis iSd § 10 Abs 2 AVG zu

zweifeln. Danach retournierte allerdings der Rechtsanwalt den an ihn zunächst zugestellten Berufungsbescheid der

Behörde unter Hinweis darauf, dass "der faktische Geschäftsführer des Unternehmens" seine Berechtigung, die Bfin zu

vertreten, "oAensichtlich widerrufen" habe. Der Hinweis auf die Erteilung einer Vollmacht durch einen bloß faktischen

Geschäftsführer hätte bei der Behörde nunmehr Anlass zu Zweifel in die Richtung geben müssen, ob die Vollmacht,

auf die sich der Rechtsanwalt seinerzeit berief, auch von einem tatsächlich zur rechtlichen Vertretung der B>n

zuständigen Geschäftsführer erteilt wurde. Da die Behörde - anders als in § 10 Abs 2 AVG vorgesehen - diese Zweifel

nicht unter sinngemäßer Anwendung des § 13 Abs 3 AVG von Amts wegen aufklärte, hat sie das dem angefochtenen

Bescheid zugrunde liegende Verfahren mit einem Verfahrensmangel belastet.

Schlagworte

Vertretungsbefugnis Inhalt Umfang ZustellungFormgebrechen behebbare Bevollmächtigung

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2011:2010030186.X01

Im RIS seit

03.06.2011

Zuletzt aktualisiert am

27.06.2011

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/10
https://www.jusline.at/entscheidung/46365
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/13


Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2011/4/26 2010/03/0186
	JUSLINE Entscheidung


